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Vertretungen entsprechend den von den übergeordneten Räten 
übergebenen staatlichen Plankennziffern beschlossen wurde.

(2) In die Kassenpläne der örtlichen Räte sind die Einnah
men und die Ausgaben des jeweiligen Rates, der ihnen unter
stellten volkseigenen Betriebe und der nachgeordneten staat
lichen Einrichtungen aufzunehmen.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden, die den „Haus
haltsplan für Gemeinden“ (Planung nach Leitsachkonten) an
wenden, können mit Zustimmung der Räte der Kreise auf die 
Aufstellung von Kassenplänen verzichten, wenn dafür quar
talsweise eine zusammengefaßte Einschätzung der voraus
sichtlichen Entwicklung der Haushaltseinnahmen und der 
Haushaltsausgaben vorgenommen wird.

(4) Die Leiter der Abteilungen Finanzen haben dem zustän
digen Rat die zusammengefaßten Ergebnisse der Kassenpläne 
mit Schlußfolgerungen für die Gewährleistung der konti
nuierlichen Plandurchführung sowie für die planmäßige Er
wirtschaftung und Realisierung der Einnahmen des Haushal
tes sowie der rationellen und sparsamen Verwendung der ge
planten Haushaltsmittel vorzulegen.

§10
(1) Die Leiter der Abteilungen Finanzen der Räte der Be

zirke haben den für den Bezirk insgesamt erforderlichen An
teil an den Gesamteinnahmen des Staatshaushaltes für das 
Quartal, untergliedert nach Monaten, bis zum 30. vor Beginn 
des Quartals dem Minister der Finanzen nach der in der 
Anlage 4 festgelegten Nomenklatur zur Bestätigung vorzu
legen.

(2) Die Leiter der Abteilungen Finanzen der Räte der Kreise 
haben auf der Grundlage der Kassenpläne für den Rat des 
Kreises sowie eigener Einschätzungen über den Finanzbedarf 
der Städte und Gemeinden die Anteile an den Gesamtein
nahmen des Staatshaushaltes sowie die Anteile an den Ge
samteinnahmen der Bezirke für den Kreis insgesamt nach 
der in der Anlage 4 festgelegten Nomenklatur vor Beginn 
des Quartals den Leitern der Abteilungen Finanzen der Räte 
der Bezirke zur Bestätigung zu übergeben.

(3) Die durch den Minister der Finanzen gegenüber den 
Leitern der Abteilungen Finanzen der Räte der Bezirke sowie 
durch die Leiter der Abteilungen Finanzen der Räte der Be
zirke gegenüber den Leitern der Abteilungen Finanzen der 
Räte der Kreise bestätigten Anteile an den Gesamteinnah
men des Staatshaushaltes sind Höchstbegrenzungen für die 
in der Plandurchführung in Anspruch zu nehmenden Mittel.

§H
(1) Die örtlichen Räte regeln in eigener Zuständigkeit ent

sprechend den Grundsätzen gemäß den §§ 2 bis 9 die Aufstel
lung von Kassenplänen durch die ihnen unterstellten volks
eigenen Betriebe und staatlichen Einrichtungen. Sie entschei
den
— ob und in welchem Umfang die Fachorgane und nach

geordneten staatlichen Einrichtungen, für die ein eigenes 
Bankkonto geführt wird, Kassenpläne aufzustellen und 
einzureichen haben,

— welche unterstellten volkseigenen Betriebe Kassenpläne 
für jedes Quartal aufstellen,

— welche volkseigenen Betriebe, |ür die vereinfachte An
forderungen an Rechnungsführung und Statistik gelten, 
nach Quartalen unterteilte Kassenpläne für den Zeitraum 
eines Halbjahres ausarbeiten. Die örtlichen Räte kön
nen dafür vereinfachte Nomenklaturen festlegen.

(2) Die örtlichen Räte regeln in eigener Zuständigkeit das 
Verfahren der Bestätigung und der Übergabe der bestätigten 
Kassenpläne an die kontoführende Bank. Sie haben dabei zu 
gewährleisten, daß die Freigabe der Haushaltsmittel zur 
Finanzierung von planmäßigen Investitionen entsprechend 
den Festlegungen gemäß § 2 Abs. 4 mit den Kassenplänen er
folgt.

(3) Entscheiden die örtlichen Räte, daß durch Fachorgane 
und staatliche Einrichtungen keine Kassenpläne auszuarbei
ten sind, sind von den zuständigen Leitern an die kontofüh
rende Bank bis zum 30. Dezember des Vorjahres als Finan
zierungsgrundlage für die Plandurchführung die im Jahres
plan bestätigten Einnahmen und Ausgaben nach der in der 
Anlage 1 festgelegten Nomenklatur zu übergeben.

§12
Nachtragskassenpläne

Wenn staatliche Organe und staatliche Einrichtungen sowie 
volkseigene Kombinate, WB und direkt unterstellte volks
eigene Betriebe nach der Ausarbeitung der Kassenpläne auf
grund von Beschlüssen des Ministerrates oder der zuständigen 
örtlichen Volksvertretungen die Finanzierung zusätzlicher 
Maßnahmen durchzuführen haben, sind Nachtragskassen
pläne aufzustellen und an das übergeordnete Organ und das 
Ministerium der Finanzen bzw. die Abteilungen Finanzen der 
örtlichen Räte einzureichen. Bei der Prüfung und Bestätigung 
von Nachtragskassenplänen ist nach den gleichen Grundsät
zen wie für die Kassenplanung zu verfahren.

§13
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— Anordnung vom 13. Mai 1971 über die Quartalskassenpla
nung (GBl. II Nr. 50 S. 395),

— Anordnung vom 7. November 1972 über die Vereinfachung 
der Quartalskassenplanung (GBl. II Nr. 70 S. 810).

Berlin, den 2. August 1979

Der Minister der Finanzen
B ö h m

Anlage 1
zu vorstehender Anordnung

Nomenklatur für die Kassenpläne der staatlichen Organe 
und staatlichen Einrichtungen

I. Einnahmen

II. Ausgaben (ohne Investitionen) 
darunter: — Werterhaltung

— Lohnfonds

III. Investitionen

IV. Gesamtausgaben (Summe II + III)

Saldo zwischen Einnahmen und Gesamtausgaben 
(= Limit für das Haushaltskonto)

Einheitliche Vordrucke (Vordruckverlag Spremberg)
Bestell-Nr. 800/1511 Kassenplanzusammenfassung

800/1512 Kassenplan nach
Abschnitten der Haushaltssystematik 
(nur für Bezirke)

800/1514 Kassenplan nach Abschnitten der Haus- 
haltssystematik
(zentrale staatliche Organe und 
Einrichtungen)


